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Rund 400 Bürgerinnen und Bürger ha-
ben am vergangenen Freitag im „Haus
des Gastes Reichenbrand“ die Einwoh-
nerversammlung Chemnitz-West be-
sucht. Eingeladen waren die Einwoh-
ner der Stadtteile Rottluff, Schönau,
Stelzendorf, Rabenstein, Siegmar, Rei-
chenbrand, Mittelbach und Grüna, um
zu erfahren, welche Projekte die Stadt-
verwaltung in ihrem Gebiet plant und
ihre Fragen an die Oberbürgermeiste-
rin sowie die Bürgermeister stellen zu
können.
Den Auftakt der Versammlung bildete

der Bericht der Verwaltung zu realisier-
ten Vorhaben, etwa dem Autobahnzu-
bringer Kalkstraße, der im Juli einge-
weiht wurde. In dieses Projekt flossen
5,25 Millionen Euro. Erst vor wenigen
Tagen begonnen hat die Erschließung
des Süd-West-Quadranten. In dieses
Gewerbegebiet werden bis zum nächs-
ten Sommer 900.000 Euro investiert.
Ebenfalls auf der Tagesordnung stand
das Konjunkturprogramm II: Darüber
werden bis Ende des Jahres 2010 rund
2,34 Millionen Euro im Versammlungs-
gebiet investiert werden, ein Teil da-

von in die Schmidt-Rottluff-Mühle.
Wichtiges Diskussionsthema für einen
großen Teil der Besucher: der Grund-
schulstandort für die Ortsteile Rottluff
und Rabenstein. Bürgermeister
Berthold Brehm bekräftigte nochmals
die Absicht der Verwaltung, angesichts
der Schülerzahlen in den beiden Orts-
teilen die Schule perspektivisch in Ra-
benstein anzusiedeln. Allerdings wird
dies noch einige Zeit in Anspruch neh-
men, da bis 2013 aufgrund eines Sa-
nierungsrückstaus in städtischen Schu-
len im Umfang von mehr als 300
Millionen Euro keine Mittel hierfür zur
Verfügung stehen. Bis zur Sanierung in
Rabenstein müsse der Standort Rott-
luff soweit instandgehalten werden,
dass Unterricht vernünftig möglich ist.
„Wir versuchen, Standorte zu sichern,
obwohl wir nach Ansicht des Freistaa-
tes zu viele Grundschulen in Chemnitz
haben“, sagte Oberbürgermeisterin
Barbara Ludwig. „Aber wir haben uns
bewusst dafür entschieden.“
Fehlende Mittel sind auch der Grund,
dass die Autobahn-Anschlussstelle Ra-
benstein nicht vor 2016 gebaut werden
kann. Zunächst seien laut Baubürger-
meisterin Petra Wesseler der Dresdner
Platz und die B174 dringender. ●

Baustart für 
Jugendherberge

Zur Erinnerung an die jüdischen Bür-
gerinnen und Bürger, die Opfer der fa-
schistischen Pogromnacht vom 9. No-
vember 1938 wurden und im
Gedenken an die Opfer der faschisti-
schen Gewaltherrschaft und die im
Verlaufe des Zweiten Weltkrieges er-
mordeten sechs  Millionen jüdischen
Menschen, findet in Chemnitz am
kommenden Montag, dem 9. Novem-
ber 2009, um 10 Uhr an der Stele am
Stephanplatz die Gedenkveranstal-
tung der Stadt Chemnitz statt. Ober-
bürgermeisterin Barbara Ludwig bit-
tet die Bürgerinnen und Bürger, mit
ihrer Teilnahme an der Veranstaltung
ein Zeichen zu setzen für ein aktives
Erinnern an die Gräueltaten der NS-
Diktatur und gegen Terror und Gewalt
in diesen Tagen. 
Am Stephanplatz stand bis zu ihrer Zer-
störung in der Pogromnacht 1938 die
berühmte Chemnitzer Synagoge. ●

Gedenken an Pogrom
vor 71 Jahren

Stadt informiert über Projekte im Chemnitzer Westen
400 Bürgerinnen und Bürger besuchen Einwohnerversammlung im „Haus des Gastes” in Reichenbrand

Am Montag haben die  die Abrissarbei-
ten an der Hartmannbrücke begonnen.
Der Abbruch wird etwa drei Wochen in
Anspruch nehmen. In den ersten Tagen
finden hauptsächlich Vorbereitungen
sowie Teilabbrüche, zum Beispiel an der
Brüstung, statt. 
Das Abbruchvolumen der 24 Meter brei-
ten Brücke beträgt insgesamt 1.500 Ku-
bikmeter, hinzu kommen 140 Kubikme-
ter an den Uferstützmauern. 
Die etwa 100 Jahre alte Brücke ist den
Anforderungen künftiger Verkehrsla-
sten nicht mehr gewachsen. Deshalb
muss das Bauwerk für rund 2,2 Millio-
nen Euro erneuert werden. Der Ab-
schluss der Bauarbeiten ist für Oktober
2010 vorgesehen. ●

Foto: Andreas Truxa

400 Einwohnerinnen und Einwohner informierten sich. Foto: Sven Gleisberg

EINWOHNERVERSAMMLUNG
� für das Stadtgebiet Chemnitz Mitte-West

Der Umbau des Eckhauses an der
Theaterstraße/Getreidemarkt zu einer
Jugendherberge beginnt voraussicht-
lich noch in dieser Woche. Mit den vor-
bereitenden Arbeiten wie Gerüstbau,
Abbrüchen und Sandstrahlarbeiten
wurde das Chemnitzer Unternehmen
Hüttner Bau beauftragt, erste Baube-
ratungen vor Ort haben bereits statt-
gefunden. Das teilten die Stadtwerke
auf Anfrage mit. 
Mitte 2011 soll die internationale Ju-
gendherberge mit 132 Betten eröffnen.
Das Jugendherbergswerk pachtet das
seit Jahren leerstehende Gebäude für
die Dauer von 20 Jahren von den Stadt-
werken Chemnitz. ●

Eine Delegation aus dem österreich-
ischen St. Pölten hat in der vergange-
nen Wochen Chemnitz besucht. Die 30
Unternehmer und Politiker informierte
sich über die Industrieregion.
Auf dem Besuchsprogramm standen
unter anderem der Werkzeugmaschi-
nenbauer Union und der Smart Sys-
tems Campus. Letztere vor allem, weil
die St. Pöltener selbst über den Aufbau
eines ähnlichen Existenzgründerzen-
trums nachdenken. Außerdem hatten
die Besucher die Gelegenheit, sich die

Innenstadt und die Villa Esche anzu-
schauen, wo sie sich mit Mitgliedern
des Industrievereins austauschten. Die
Gäste bescheinigten der Stadt einen
bemerkenswerten Wandel.  „St. Pölten
ist genau wie Chemnitz eine Industrie-
region, beide sehen wir unseren Weg
in Innovation, Forschung und Entwick-
lung”, sagte Oberbürgermeisterin Bar-
bara Ludwig. Das  Interesse der Dele-
gation aus St. Pölten führe hoffentlich
zu Kontakten, von denen Firmen in bei-
den Regionen profitieren. ●

Delegation aus St. Pölten zu Besuch
Österreicher bescheinigen Chemnitz bemerkenswerten Wandel

Wer in eine fremde Stadt kommt oder
des Nachts den Heimweg sucht, für den
ist das Taxi stets ein verlässlicher Be-
förderer mit solidem Ruf. Die Chemnit-
zer Taxifahrer schnitten jetzt bei einem
Test des Automobilclubs ADAC richtig
gut ab. 
Mit insgesamt 240 Fahrten in 12 bun-
desdeutschen Städten stellte der ADAC
von Juni bis August dieses Jahres die
Taxis unseres Landes auf den Prüf-
stand. Nun wurden die Ergebnisse der
Untersuchung veröffentlicht. Wichtigs-

te Erkenntnis der Prüfer: „Ob die Taxi-
fahrt gut oder schlecht ist, hängt vom
Fahrer ab.“Gerade in dieser Kategorie
konnten die Chemnitzer Fahrer deut-
lich punkten. So bescheinigte der Test
den Chemnitzer Fahrern im Teilurteil
den ersten Platz. 
Insgesamt ist Chemnitz eine der fünf
Städte, die mit dem Besturteil „gut“ des
Tests abschnitten. Dabei nahm der
ADAC neben Fahrern auch Fahrzeuge,
Routen und Preise der hiesigen Bran-
chenvertreter unter die Lupe.  ●

Bestnoten für Chemnitzer Taxis
ADAC-Test lobt besonders freundliches Auftreten 

An der Hartmannbrücke rücken die Bagger an
Abriss des Bauwerks hat am Montag begonnen - Bis Herbst 2010 entsteht Ersatzbauwerk über die Chemnitz

Der  langjährige technische Vorstand
der Stadtwerke Chemnitz AG, Uwe Bar-
thel, wurde am vergangenen Mittwoch
von mehr als 180 Gästen aus Wirtschaft,
Unternehmensleitung und Politik ver-
abschiedet. Er wechselte zum 1. Novem-
ber in den Vorstand des Leipziger Gas-
importeuers Verbundnetz Gas AG.
Barthel stand 19 Jahre an der Spitze des
größten städtischen Beteiligungsunter-
nehmens. ● Seite 3 

Führungswechsel 
bei den Stadtwerken

Der seit zwei Jahren von der Paläonto-
logischen Gesellschaft verliehene Titel
„Fossil des Jahres“ geht 2010 an den
wertvollsten Fund der wissenschaftli-
chen Grabung nach dem Versteinerten
Wald von Chemnitz und damit erstmals
an ein Pflanzenfossil. ● Seite 4

Schachtelhalm 
ist „Fossil des Jahres”

EEiinnllaadduunngg
Auch in der nächsten Woche haben
die Bürgerinnen und Bürger das Wort:
Am FFrreeiittaagg,, ddeenn 1133.. NNoovveemmbbeerr,, 1177 UUhhrr
findet in der Mensa der Handwerks-
kammer Chemnitz (Limbacher Straße
195) die Einwohnerversammlung
Chemnitz Mitte-West für die Stadtteile
Schloßchemnitz, Kaßberg und Alten-
dorf statt.

* Die Handwerkskammer ist mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

* Zur Mensa besteht behindertenge-

rechter Zugang, Behindertenpark-

plätze sind vorhanden.

* Öffentliche Parkmöglichkeiten be-

stehen im Gelände der Handwerks-

kammer.

*?Kinderbetreuung wird vor Ort kos-

tenlos zur Verfügung gestellt.

* www.chemnitz.de
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DDeerr UUmmlleegguunnggssaauusssscchhuussss ggiibbtt
ggeemmääßß §§ 8833 BBaauuggeesseettzzbbuucchh
((BBaauuGGBB)) bbeekkaannnntt:: UUnnaannffeecchhttbbaarr--
kkeeiitt ddeess BBeesscchhlluusssseess 88//0055//000022
uunndd vvoollllssttäännddiiggeess IInnkkrraaffttttrreetteenn
ddeess BBeesscchhlluusssseess üübbeerr ddiiee vveerreeiinn--
ffaacchhttee UUmmlleegguunngg 5588 –– „„UUhhddee--
ssttrraaßßee““
Für das vereinfachte Umlegungs-
verfahren 58 – „Uhdestraße“  ist
der Beschluss 8/05/002 am 
13. Oktober 2009, betreffend die
Ordnungsnummern 5 und 6, unan-
fechtbar geworden. Damit wird der
bisherige Rechtszustand gemäß
§ 83 Abs. 2 BauGB durch den mit
Beschluss 8/05/002 vom 1. Sep-
tember 2009 vorgesehenen neuen
Rechtszustand ersetzt.
Der Umlegungsplan wird durch
den Beschluss 8/05/002 geändert
und tritt mit dieser Bekanntma-
chung vollständig in Kraft. 
Gegen diese Bekanntmachung
kann innerhalb von sechs Wochen
nach Bekanntmachung ein Antrag

auf gerichtliche Entscheidung ge-
stellt werden. Der Antrag ist
schriftlich bei der Stadt Chemnitz,
Geschäftsstelle des Umlegungs-
ausschusses mit Sitz Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, einzu-
legen oder zur Niederschrift zu er-
klären. Der Antrag muss den Ver-
waltungsakt bezeichnen, gegen
den er sich richtet. Er soll die Er-
klärung enthalten, inwieweit der
Verwaltungsakt angefochten wird
und einen bestimmten Antrag ent-
halten. Er soll die Gründe sowie die
Tatsachen und Beweismittel ange-
ben, die zur Rechtfertigung des An-
trags dienen.  Über den Antrag ent-
scheidet das Landgericht -Kammer
für Baulandsachen-, Hohe Str. 19-
23, 09112 Chemnitz.

Chemnitz, 21. Oktober 2009

gez. KKrroonnee
stellv. Vorsitzender des
Umlegungsausschusses

Bekanntmachung des 
Umlegungsausschusses 

Donnerstag, 12.11.2009, 16.30 Uhr,
Beratungsraum 118, Rathaus,
Markt 1, Chemnitz

TTaaggeessoorrddnnuunngg::

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung  
3. Entscheidung über Einwen-

dungen gegen die Nieder-
schrift der Sitzung des Kultur-
und Sportausschusses – öf-
fentlich – vom 15.10.2009

4. Beschlussvorlagen an den
Kultur- und Sportausschuss

4.1. Förderung von kulturellen Ein-
richtungen und Maßnahmen
während der vorläufigen
Haushaltsführung 2010
VVoorrllaaggee:: BB--444422//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55//SSEE 4411

4.2. Abschluss eines Dienstlei-
stungsvertrages zur Unter-
halts- und Glasreinigung im Ei-
genbetrieb „Das TIETZ”

VVoorrllaaggee:: BB--445522//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55//DDaass TTIIEETTZZ

5. Beratungsvorlage an den Kul-
tur- und Sportausschuss

5.1. Möglichkeiten der Bandförde-
rung in Chemnitz
VVoorrllaaggee:: BBRR--002288//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55//SSEE 4411

6. Informationsvorlage an den
Kultur- und Sportausschuss

6.1. Auswertung Freibadsaison 2009
VVoorrllaaggee:: II--004433//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55//AAmmtt 5522

7. Umsetzung des Konjunktur-
programms für Investitionen
in Kommunen (K II)

8. Verschiedenes
8.1. Mündliche Informationen der

Verwaltung   
8.2. Fragen der Ausschussmitglieder  
9. Bestimmung von zwei Aus-

schussmitgliedern zur Unter-
zeichnung der Niederschrift
der Sitzung des Kultur- und
Sportausschusses – öffentlich –

LLüütthh
Bürgermeisterin

Sitzung des Kultur- und Sport-
ausschusses – öffentlich –

Mittwoch, 11.11.2009, 19.00 Uhr,
Ratssaal, Rathaus Röhrsdorf, 
Rathausplatz 4, Chemnitz

TTaaggeessoorrddnnuunngg::

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Entscheidung über Einwendun-

gen zur Niederschrift der Sit-
zung des Ortschaftsrates – öf-
fentlich – vom 14. Oktober 2009

4. Beschlussvorlagen an den
Stadtrat

4.1. 5. Satzung zur Änderung der
Satzung über die Straßenrei-
nigung in der Stadt Chemnitz
(Straßenreinigungssatzung -
StrRS)
VVoorrllaaggee:: BB--225577//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DD 66//AASSRR

4.2. 3. Satzung zur Änderung der
Satzung über die Erhebung von
Straßenreinigungsgebühren in
der Stadt Chemnitz (Straßen-
reinigungsgebührensatzung -

StrRGebS)
VVoorrllaaggee:: BB--225588//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DD 66//AASSRR

5. Beschlussvorlage an den Ort-
schaftsrat: Terminplan für die
Sitzungen des Ortschaftsrates
Röhrsdorf 2010
VVoorrllaaggee:: BB--447711//22000099
EEiinnrreeiicchheerr:: OORR RRööhhrrssddoorrff

6. Bildung von zwei Arbeitsgrup-
pen im Ortschaftsrat - Arbeits-
gruppe Jugendarbeit - Arbeits-
gruppe Ordnung, Sauberkeit
und Winterdienst

7. Beratung über die Zuweisung
finanzieller Mittel an Vereine
der Ortschaft Röhrsdorf

8. Informationen des Ortsvorste-
hers und Anfragen der Ort-
schaftsräte

9. Benennung von 2 Ortschafts-
ratsmitgliedern zur Unter-
zeichnung der Niederschrift
der Sitzung des Ortschaftsra-
tes – öffentlich – am 11. No-
vember 2009

SSiieeggeell
Ortsvorsteher

Sitzung des Ortschaftsrates Röhrsdorf
– öffentlich –

am 26. November 2009 um 16:00 Uhr
in der Geschäftsstelle des RettZV,
09112 Chemnitz, Schadestraße 17

TTaaggeessoorrddnnuunngg::

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesord-
nung und Festlegung von zwei
Verbandsräten zur Unterzeich-
nung der Sitzungsnieder-
schrift

3. Entscheidung über Einwen-
dungen zur Niederschrift der
43. Sitzung der Verbandsver-

sammlung am 10.09.2009
4. Beschlussvorlage Nummer 07/

2009: Öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung über die Regionalleit-
stelle am Standort Chemnitz
(Zweckvereinbarung)

5. Beschlussvorlage Nummer
08/2009: Beschluss über den
Jahresabschluss 2008

6. Beschlussvorlage Nummer
09/2009: Haushaltssatzung
mit dem Wirtschaftsplan 2010

7. Beschlussvorlage Nummer
10/2009: Öffentlich-rechtliche
Verträge zwischen dem Ret-
tungszweckverband Chem-
nitz/Stollberg und den Leis-
tungserbringern

8. Beschlussvorlage Nummer
11/2009: Bereichsplan für den
Rettungsdienst des Rettungs-
dienstbereiches der kreis-
freien Stadt Chemnitz und des
Altlandkreises Stollberg

9. Beschlussvorlage Nummer
12/2009: Änderung der
Dienstordnung für die Ret-
tungsdiensteinsatzleitung

10. Festlegung des Sitzungster-
mins für die 45. Sitzung der
Verbandsversammlung des
RettZV

11. Sonstiges

BBeerrtthhoolldd BBrreehhmm
Verbandsvorsitzender

44. Sitzung der Verbandsversammlung des Rettungszweck-
verbandes Chemnitz/Stollberg (RettZV) – öffentlich –

Mittwoch, 11. November 2009,
16.30 Uhr im Kraftwerk, Kaßberg-
straße 36, 09112 Chemnitz

TTaaggeessoorrddnnuunngg::
1. Eröffnung, Begrüßung sowie

Feststellung der ordnungsge-
mäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung 
3. Konstituierung des Beirates

4. Wahl der/des Vorsitzenden und
der Stellvertreterin/ des Stell-
vertreters

5. Neufassung der Geschäftsord-
nung

6. Diskussion und Festlegung zu
inhaltlichen Schwerpunkten 

7. Verschiedenes

BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin

Sitzung des AGENDA-Beirats 
– öffentlich –



Wechsel an der Spitze der Stadtwerke Chemnitz AG
Technischer Vorstand Uwe Barthel wechselt nach 19 Jahren an der Unternehmensspitze in den Vorstand der Verbundnetz Gas AG

Der technische Vorstand der Stadt-
werke Chemnitz AG, Uwe Barthel, wurde
am vergangenen Mittwoch von mehr als
180 Gästen aus Wirtschaft, Unterneh-
mensleitung und Politik verabschiedet.
Er wechselte am 1. November in den Vor-
stand  der Verbundnetz  Gas AG nach

Leipzig und ist dort für das Ressort Gas-
verkauf und Technik zuständig.
Zur feierlichen Verabschiedung in den
VIP-Räumen des CFC würdigte die Vor-
sitzende des Aufsichtsrates der Stadt-
werke, Oberbürgermeisterin Barbara
Ludwig, den langjährigen technischen
Vorstand in ihrem Grußwort: „Mit Ge-
duld, Beharrlichkeit, Freude am Ent-
wickeln von Strategien  und Begeiste-
rungsfähigkeit für seine Aufgaben hat
sich Uwe Barthel Respekt, Erfolg und
Anerkennung erarbeitet. Ihm ist es in
den vergangenen 19 Jahren gelungen,
einen wesentlichen Teil der kommuna-
len Daseinsvorsorge zu ordnen. Damit
wurden auch städtisches Vermögen
und wirtschaftliche Potenziale für die
Chemnitzerinnen und Chemnitzer gesi-
chert. Durch seine Arbeit ist Herr Bar-
thel für viele Stadtwerker zur Identifika-
tionsfigur geworden. Wir danken ihm
herzlich und wünschen ihm viel Erfolg
und Kraft für seine neuen Aufgaben.“
Barthel selbst zog ein Resümee zur
Chemnitzer Stadtentwicklung, natürlich 

dabei mit besonderem Blick auf die Rolle
der Energiewirtschaft. Er nannte Bei-
spiele, die auch heute noch einen aktu-
ellen Bezug haben. Der selbstbewuss-
te, mutige, weitblickende und bürger-
nahe Beschluss des Stadtrates im Jahr
1990, Stadtwerke in Chemnitz zu grün-
den und zu dem auszubauen, wofür die
Stadtwerke heute stehen, nämlich für
kundenorientierte Rundumversorgung
in und für Chemnitz und die Region,
nannte er als Basis des heutigen Tuns. 
Kontinuität gepaart mit einer Portion Ri-
sikobereitschaft werde künftig im Wett-
bewerb der Energiemärkte noch mehr
gefordert sein. „Die Stadtwerke sind ein
Schatz der Kommune, ein hoher wirt-
schaftlicher Wert, strategisch, ökolo-
gisch bedeutsam, psychologisch wich-
tig. Das Psychologische nenne ich mit
großem Nachdruck, weil zum Heimat-
gefühl der Menschen auch Besitzerstolz
gehört”, so Barthel weiter.
Mit dem Anfang, dem ein Zauber inne-
wohnt, machte Peter Bossert, Vorstand
der Stadtwerke Chemnitz, frei nach Herr-

mann Hesse deutlich, dass Aktionärs-
vertreter, Kunden, Freunde und Wegbe-
gleiter Uwe Barthel  verabschieden, ihm
jedoch für seinen Neuanfang als Vor-
standsmitglied der VNG AG genau so-
viel Gespür und Entscheidungskraft
wünschen, wie er beides in den 19 Jah-
ren als Stadtwerke-Vorstand an den Tag
gelegt hat. 
Bossert führt das Unternehmen solange
allein,  bis Entscheidungen zur Nach-
folge Barthels  durch die Aktionäre und
Arbeitnehmervertreter getroffen wor-
den sind. 
Vorsitzender des Betriebsrates und
stellvertretender Aufsichtsratsvorsit-
zender der Stadtwerke Uwe Reichelt
dazu: „Herr Barthel hat ein Stadtwerke-
team gegossen und mit Entschlossen-
heit, Taktik und Gespür zu immer neuen
Lösungen geführt. An seine Nachfolge
setzen wir hohe Erwartungen, die weit
über das reine Verwalten von Tatsachen
hinaus gehen und ein Höchstmaß an
branchenspezifischer Kompetenz erfor-
dern.“ ●

Uwe Barthel. 

Foto: Stadtwerke Chemnitz

Chemnitz hat eine langfristige Perspek-
tive: Dies bescheinigt das zum „Han-
delsblatt“ gehörende Business-Maga-
zin „Junge Karriere“ der Stadt und ihrer
Umgebung. In der aktuellen Ausgabe
des Heftes werden in einer Titelge-
schichte jenseits der bekannten Bal-
lungszentren fünf Regionen vorgestellt,
denen das Prognos-Institut ein entspre-
chendes Potenzial in zukunftsträchtigen
Wirtschaftszweigen zutraut. 
Neben Chemnitz wurden der Bodensee,
der Kreis Heilbronn, der Landkreis Main-
Spessart und Paderborn als Region der
Zukunft eingestuft, in denen Absolven-
ten und junge Fachkräfte sowohl span-
nende, anspruchsvolle Jobs als auch

eine entsprechende Portion Lebensqua-
lität finden können. 
Chemnitz punktet als moderner Stand-
ort für den Maschinen- und Fahrzeug-
bau, mit einer neuen Innenstadt, be-
zahlbaren Mieten und einem Umland,
in dem man im Sommer radeln und im
Winter Skifahren kann. Aufgrund des
demografischen Wandels werden zu-
dem in den nächsten Jahren zahlreiche
qualifizierte Fachkräfte, die die Unter-
nehmen nach der Wende mit geprägt
haben, in den Ruhestand gehen.
„Für Sachsen spricht also mehr, als man
zunächst denkt, vor allem, wenn man
noch nie dort war.” Karl Marx sei schließ-
lich auch nie in Chemnitz gewesen. ●

Fachblatt: Chemnitz ist Region mit Zukunft
Business-Magazin des Handelsblattes bescheinigt Potenzial in zukunftsträchtigen Wirtschaftszweigen

„Gut gerüstet ist der Abfallentsorgungs-
und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt
Chemnitz (ASR) für den kommenden
Winter“, erklärte der Betriebsleiter Ge-
rold Münster bei einer Pressekonferenz
in der vergangenen Woche. Dem ASR
stehen 17 Großräumfahrzeuge einsch-
ließlich Schneefräsen und weitere Klein-
räumtechnik sowie 5.500 Tonnen Streu-
salz für die Beräumung der Chemnitzer
Straßen zur Verfügung. Die Hälfte der
Fahrzeuge steht seit Anfang Oktober gut
gewartet und gepflegt zum Einsatz be-
reit. Die anderen Fahrzeuge, soge-

nannte Wechselaufbauten, sind derzeit
noch als Gullyreinigungs- und Fäkalien-
entsorgungsfahrzeuge bzw. Kehrma-
schinen im Einsatz. 
Allein im Vorrangnetz von Bundes-,
Staats- und Kreisstraßen betreut der
ASR rund 910 Räumkilometer. Bei win-
terlichen Fahrbahnbedingungen wird
damit die Verkehrsdurchlässigkeit im
Haupt- und Busliniennetz der Stadt im
3-Schicht-System gewährleistet.
Die Stadt Chemnitz leistet sich aufgrund
der besonderen topografischen Lage
bereits mehr Winterdienstbetreuung 

leiste als der Gesetzgeber vorschreibt.
Die Streupflicht auf Fahrbahnen besteht
grundsätzlich für die Stadt an verkehrs-
wichtigen und gefährlichen Stellen öf-
fentlicher Straßen. Dies sind insbeson-
dere nach geltender Rechtsauffassung
die Ortsdurchfahrten der Bundes-, Lan-
des- und Kreisstraßen, stark befahrene
Ortsstraßen, Bahnübergänge, wichtige
Straßenkreuzungen und Plätze, steile
Gefällestrecken und Brücken. 
Generell muss sich jeder Verkehrsteil-
nehmer bewusst sein, dass die Betreu-
ung der gefährlichen und verkehrswich-

tigen Straßen und Straßenabschnitte
absolut vorrangig gegenüber den ande-
ren Fahrbahnen erfolgt. Erst nach abge-
schlossener Betreuung dieser Fahr-
bahnkategorie erfolgt abgestuft der
Winterdienst im übrigen Straßennetz.
Die Erwartungen der Kraftfahrer an den
Zustand der Straßen liegen allerdings
wesentlich höher. Dabei sollte sich je-
der Kraftfahrer am Fuße des Erzgebir-
ges auf winterliche Straßenverhältnisse
einstellen. 
Die Polizeidirektion Chemnitz-Erzge-
birge prüfte deshalb in der vergange-
nen Woche bei einer Verkehrskontrolle
Kraftfahrer auf ihre persönlichen Win-
tervorbereitungen. „Zur Winterausstat-
tung gehören neben einer geeigneten
Bereifung auch Frostschutzmittel, Eis-
kratzer, Decke, Starthilfekabel, Handfe-
ger, Sand und Enteisungsspray. Im Ge-
birge sollten Schneeketten vorhanden
sein. Wischerblätter und Beleuchtung
sind vor Winterbeginn auf Funktions-
fähigkeit zu überprüfen“, sagte die Pres-
sesprecherin der Polizeidirektion Chem-
nitz-Erzgebirge Jana Kindt. ●

Die Einstufung der Chemnitzer Straßen

in die einzelnen Betreuungskategorien

finden sich unter www.asr-chemnitz.de

Winterdienst auf Räum- und Streusaison vorbereitet
ASR betreut rund 910 Kilometer Chemnitzer Straßen - Polizei sieht bei Winterausrüstung noch Nachholbedarf bei Kraftfahrern 

Bereit zum Einsatz: 17 Großräumfahrzeuge sollen für befahrbare Straßen sorgen.  Foto: ASR

Laut Prognose des Blattes ist Chemnitz in Sachen Zukunftstechnologien gut
aufgestellt. Foto: Ulf Dahl (Archiv)

Sachsen-Franken-
Express bewährt sich
Zu dem jährlich tagenden Lenkungs-
ausschuss des Sächsisch-Bayerischen
Städtenetzes trafen sich die fünf Ober-
bürgermeisterinnen und Oberbürger-
meister Barbara Ludwig (Chemnitz), Dr.
Pia Findeiß (Zwickau), Ralf Oberdorfer
(Plauen), Dr. Harald Fichtner (Hof) und
Dr. Michael Hohl (Bayreuth) am vergan-
genen Freitag in Zwickau. 
Die gemeinsame Sitzung der Stadto-
berhäupter unterstrich die erfolgreiche
Kooperation der Städte und formulierte
Initiativen zur Fortsetzung dieser Zu-
sammenarbeit. Mit Unverständnis
wurde dabei zur Kenntnis genommen,
dass das Städtenetz ab 2010 keine
staatlichen Fördermittel mehr durch die
Freistaaten Bayern und Sachsen erhal-
ten wird.
Seit zwei Jahren verkehrt nach aktiver
Starthilfe durch das Städtenetz der Fran-
ken-Sachsen-Express im 1-Stunden-
Takt zwischen Dresden und Nürnberg.
Steigende Fahrgastzahlen geben dem
Konzept eines kundenfreundlichen
Taktfahrplans Recht. Der Konzernbe-
vollmächtigte der DB AG für Sachsen Ar-
tur Stempel berichtete über eine sehr
positive Entwicklung der Fahrgastzah-
len. Voraussetzung für die angestrebte
Rückkehr zum Fernverkehr zwischen
Dresden und Nürnberg und für leis-
tungsfähige Nahverkehrsangebote ist
die durchgehende Elektrifizierung der
Sachsen-Franken-Magistrale. Der Bahn-
vertretert bestätigte, dass die Entwurfs-
und Genehmigungsplanung für die
etwa 110 Mio. Euro teure Elektrifizierung
des Streckenabschnitts Reichenbach –
Hof inzwischen beauftragt worden ist.
Der Baubeginn soll im nächsten Jahr sein
und das Projekt bis Ende 2013 abge-
schlossen werden. Außerdem sei die
Fertigstellung des Knoten Chemnitz bis
Ende 2013 und des Abschnitts Hohen-
stein-Ernstthal - St. Egidien bis Ende
2011 vorgesehen. Nach wie vor offen ist
dagegen die weitere Elektrifizierung
südlich von Hof bis zur tschechischen
Grenze. ● -www.saechsisch-

bayerisches-staedtenetz.de

Bildungsmarkt:
Lebenselixier Wasser 
Gestern fand die Auftaktveranstaltung
zum 5. Chemnitzer Bildungsmarkt, der
diesmal unter dem Motto „Lebenseli-
xier Wasser“steht, statt. Rund 100
Chemnitzer Grundschüler experimen-
tierten bei insgesamt acht Mitmach-
angeboten im Solaristurm. 
Die „Bildungsmärkte für Nachhaltig-
keit“ finden in Chemnitz seit 2005 an-
lässlich der UN-Dekade „Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung” (2005
bis 2014) statt. Sie begleiten das An-
liegen einer nachhaltigen Entwicklung
und werden vom Chemnitzer Bil-
dungsnetzwerk für Nachhaltigkeit rea-
lisiert. 
Der Bildungsmarkt findet mit Unter-
stützung der solaris Turm GbR, der
Sächsischen Bildungsagentur, der
Sächsischen Landesstiftung für Natur
und Umwelt sowie der Stadt Chemnitz
statt. Eine Ausstellung im Rondo des
Solaristurms zum diesjährigen Motto
ist kostenfrei von Montag bis Freitag,
8.00 bis 19.00 Uhr zu sehen. Insge-
samt werden noch bis 12. November
dauernden Bildungsmarkt rund 700
Besucher erwartet. ●
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Eigenwillig und unangepasst
Neue Sonderausstellung im Museum Gunzenhauser

Zu den Feiern des Jahrestags der friedli-
chen Revolution in Deutschland gehört
auch vielerorts das Feiern der damit ge-
wonnenen Reisefreiheit. Doch im Alltag
wird oft vergessen, dass es Menschen
gibt, die viele Orte der Bundesrepublik
nach wie vor nicht ohne weiteres berei-
sen können. Diese Menschen hindert

keine politische Grenze, sondern oft
reicht hier die Einstiegstreppe eines Rei-
sebusses oder der Bordstein an der
Straße. Allein etwa eine halbe Million
Menschen aus Sachsen seien auf bar-
rierefreies Reisen angewiesen, so Ste-
phan Pöhler, Beauftragter der Sächsi-
schen Staatsregierung für die Belange

von Menschen mit Behinderungen – eu-
ropaweit sogar 127 Millionen. 
Wie Reisen an jedes Ziel für alle zur
Selbstverständlichkeit werden kann, be-
sprach man auch bei der Fachtagung
Tourismus ohne Barrieren am 28. Okto-
ber  in  der  Chemnitzer  Stadthalle.   Ver-
tre ter aus Touristik, Sozialverbänden
und Betroffene diskutierten hier Mög-
lichkeiten, Etablierung und Vermark-
tung barrierefreier Tourismusangebote. 
„Auf der Tagung fand ein wichtiger Aus-
tausch zwischen der Tourismusbranche
und den Betroffenen statt“, bestätigt
Michael Quast, Geschäftsführer der City-
Management und Tourismus Chemnitz
GmbH (CMT). „Dabei konnten beide Sei-
ten wichtige Erkenntnisse über die Pro-
bleme der jeweils anderen mit nach
Hause nehmen.“ 
Auch für die CMT ist das Thema folge-
richtig auch weiterhin sehr aktuell. Sie
schulte etwa ihre Gästeführer bereits
dahingehend, Chemnitz für Menschen
mit Behinderungen ebenso erlebbar zu
machen. 

NNeeuueerr SSttaaddttppllaann eerrsscchhiieenneenn
Zudem erscheint in diesen Tagen ein
praktischer Faltplan für Rollstuhlfahrer
und Gehbehinderte. Dieser Plan bein-
haltet eine vergrößerte Karte der Chem-
nitzer Innenstadt, weist den barriere-
freien Weg ins Zentrum und zeigt
behindertengerechte Haltestellen und
Toiletten auf. Zudem werden darin öf-
fentliche Einrichtungen mit Barrierefrei-
heit vorgestellt. Erhältlich ist der Plan in
allen Bürgerservicestellen, bei der
Chemnitzer Touristinformation und
beim Sozialverband VdK.  ●

Auch mit Beeinträchtigung im Alltag mobil
Chemnitzer Tagung thematisiert Barrierefreiheit im Tourismus - Neuer Stadtplan sorgt für Orienterierung in der Chemnitzer Innenstadt

Umfrage unter Neu-Chemnitzern
Stadtplanungsamt bittet um Mithilfe - Wohnraumbedarf im Fokus

„Amoralität seiner Motivwahl“ und
„dekadente künstlerische Auffassun-
gen“ waren die Gründe, um Gerhard
Altenbourg 1950 in Weimar und Horst
Hussel 1958 in Berlin-Weißensee vom
Kunststudium auszuschließen. Eigen-
willigkeit, Unangepasstheit und die
Nähe zur Abstraktion machten sie zu
Außenseitern in der ehemaligen DDR.
Trotzdem setzten sie ihren Weg kon-
sequent und kompromisslos fort. Ver-
spielte Aquarelle, skurrile Federzeich-
nungen, feinnervige Lithografien und
Radierungen sowie Künstlerbücher
voller Poesie künden jeweils von einem
ganz eigenen Stil, der humorvoll oder
grüblerisch den stillen Widerstand ge-
gen die offizielle Kunstauffassung for-
muliert. Horst Hussel feierte im Früh-
jahr 2009 seinen 75. Geburtstag,
Gerhard Altenbourg verstarb vor 20
Jahren, am 30.12.1989, an den Folgen
eines Unfalls auf der Autobahn nahe
Meißen  –  diese Jahrestage und der
spezielle Blick eines jungen westdeut-
schen Sammlers auf die Nachkriegs-
kunst im Osten Deutschlands sind An-
lass, zwei wichtigen Künstlern der DDR
diese Ausstellung zu widmen. 
Dr. Alfred Gunzenhauser lernte die mit-

einander befreundeten Künstler in den
späten 1950er Jahren kennen. Er er-
warb nach und nach zahlreiche Arbei-
ten, die mit seiner großzügigen Stif-
tung in das 2007 eröffnete Museum
Gunzenhauser gelangten. Diese Werke
aus dem Zeitraum von 1949 bis 1977
werden nun wissenschaftlich bearbei-
tet publiziert und erstmals in einer Son-
derausstellung präsentiert. ●

SSeerrvviiccee
Begleitend zur Ausstellung wird es eine
Audioführung und erstmalig eine com-
puteranimierte Terminal-Präsentation
von Altenbourgs Künstlerbüchern
„Mechulle“ (1961) und „Zehn Repro-
duktionen und zwei Originalzeichnun-
gen“ (1958/59) geben. Dieser neuar-
tige Computerterminal ist ein
interaktives Kiosksystem mit Touch-
screen und bietet dem Besucher indi-
viduelle Informationsmöglichkeiten. 

Gerhard Altenbourg | Horst Hussel
Werke im Museum Gunzenhauser
08. November 2009 bis 11. April 2010,
geöffnet Dienstag bis Sonntag, Feier-
tage 11 – 18 Uhr. 
www.kunstsammlungen-chemnitz.de

Spielzeiten des 
Carillons im November

Tanzgruppe feiert 
5-jähriges Bestehen
Am Sonntag, 15. November, 15 Uhr fei-
ert „Simchat Hora“ den 5. Geburtstag
und lädt herzlich alle ein, das neue
Tanzprogramm „Schalom“ mit belieb-
ten jüdischen Volkstänzen zu erleben
und gemeinsam zu tanzen. Der Eintritt
kostet 1 Euro. Veranstaltungsort ist
der Saal der Jüdischen Gemeinde
Chemnitz, Stollberger Straße 28. ●

Musikcafé DA CAPO 
im Kraftwerk

Theater-Netzwerk
trifft sich in Chemnitz

Einem besonderen Thema widmet
sich das Musikcafé „DA CAPO – Musik
für Senioren“ morgen um 15 Uhr im
großen Saal des Kraftwerk e.V. 
Heidemarie Bülow wird dort  mit Seni-
oren über das Glück im Alter sprechen.
Erfahren werden  die Teilnehmer inter-
essante Details aus den Erfahrungen
der Chorleiterin und Sozialbetreuerin.
Umrahmt wird dieser Vortrag mit
schwungvollen Liedern, die Heidema-
rie Bülow selbst vorträgt. Bei Kaffee
und Kuchen  sollen die Besucher ei-
nen erholsamen musikalischen Nach-
mittag erleben.
Musikfreunde  zahlen für diese Veran-
staltung einen Eintrittspreis von 5 Euro
inklusive Kaffee und Kuchen. Roll-
stuhlfahrer benutzen bitte den be-
schilderten Seiteneingang. ●

Am Wochenende trafen sich in Koope-
ration mit der Bundesarbeitsgemein-
schaft Spiel und Theater e.V. sowie
dem Armes Theater e.V. über 80 Thea-
terpädagogen aus ganz Deutschland
zur 24. Bundestagung Theater-
pädagogik. Nach der Vorstandssit-
zung des Bundesverbandes beschäf-
tigten sie sich mit den Möglichkeiten
für die Entwicklung eines europä-
isches Netzwerks ihres Metiers und
der Analyse der dafür bereits vorhan-
denen Strukturen.
In Workshops, geleitet von Referen-
ten aus Großbritannien, Polen, Tsche-
chien und der Türkei haben sich die
Tagungsteilnehmer mit den verschie-
denen Zielsetzungen, Didaktiken und
Ästhetiken in den unterschiedlichen
europäischen Ländern auseinander-
gesetzt und so eine Grundlage für den
1. Europäischen Fachkongress Thea-
terpädagogik 2010 geschaffen. ●

Das Stadtplanungsamt beauftragte im
September 2009 das Forschungsinsti-
tut Analyse & Konzepte mit der Erstel-
lung einer Studie zur Abschätzung des
künftigen Wohnraumbedarfs in Chem-
nitz. Diese Studie wird die aktuelle
Struktur der Wohnungsnachfrage, dif-
ferenziert nach Marktsegmenten und
Nutzergruppen analysieren, ihre Ent-
wicklungen in qualitativer und quanti-
tativer Hinsicht abschätzen und sich
daraus ergebende Handlungsnotwen-
digen und -empfehlungen ableiten. 
Um die Beweggründe der Menschen,
die in den letzten Monaten nach Chem-
nitz gezogen sind, zu erfahren, wird
das Stadtplanungsamt im Rahmen der

Studie in den nächsten Tagen insge-
samt 1.350 Fragebögen an stichpro-
benartig ermittelte, zugezogene Mit-
bürgerinnen und Mitbürger versen-
den.  Das Stadtplanungsamt bittet die
Neu-Chemnitzer um die Mithilfe, in
dem Sie sich an unserer Zuwanderer-
befragung beteiligen. 
Der Fragebogen ist ausgefüllt und im
beigefügten Rückumschlages an das
Stadtplanungsamt Chemnitz zurück-
zusenden. Die Teilnahme an der Be-
fragung ist freiwillig und die Auswer-
tung der Ergebnisse erfolgt selbst-
verständlich anonym. Alle Angaben
werden streng vertraulich behandelt
und unterliegen dem Datenschutz. ●

Die gewohnte Perspektive für  Chemnitzerinnen und Chemnitzer, die auf ei-
nen Rollstuhl angewiesen sind.   Foto: Stadt Chemnitz

Das Carillon im Turm des Neuen Rat-
hauses erklingt auch im November zu
den Freunden des Glockenspiels be-
kannten Terminen: Die halbstündigen
Konzerte beginnen an jedem Mittwoch
und Sonnabend um 10.00 Uhr. Zusam-
men mit der Bläsergruppe und dem
Ruf des Türmers, die vom Alten Rat-
haus zu hören sind, ist das Carillon-
spiel als „das klingende Rathaus” be-
kannt. ●

Gerhard 
Altenbourg:
Freund H., 1961.
(c) Nachlass Ger-
hard Altenbourg,
Brusberg Berlin.
Kunstsammlun-
gen Chemnitz.

Allgemeine Informationen:

Stadt Chemnitz
Markt 1
09111 Chemnitz
www.chemnitz.de

Tourist-Information Chemnitz
Markt 1
09111 Chemnitz
Tel. 0371 690680
www.chemnitz-tourismus.de
www.barrierefreies-sachsen.de

CVAG Mobilitätszentrum
Zentralhaltestelle, Chemnitz-Plaza,
Rathausstraße 7
0371 2370-333
www.cvag.de 

Kartenvorverkauf:

Stadthalle Chemnitz
Kultur- und Kongreßzentrum GmbH
Theaterstraße 3
09111 Chemnitz
Ticket-Hotline 0371 4508722
E mail: ticketservice@stadthalle chemnitz de

Ansprechpartner Barrierefreiheit:

Stadt Chemnitz
Behindertenbeauftragte
Annaberger Straße 93
09120 Chemnitz
Tel. 0371 488-5581
E-Mail: behindertenbeauftragte@stadt-chemnit

AG Barrierefreies Bauen 
Annaberger Straße 89
09120 Chemnitz
Tel. 0371 488-6681
E-Mail: tiefbauamt@stadt-chemnitz.de

Koordinierungs- und Beratungsstelle 
für barrierefreies Planen und Bauen 
beim Sozialverband VdK Sachsen e. V.
Elisenstraße 12
09111 Chemnitz
PF 1033, 09010 Chemnitz
Tel. 0371 3340-13
E-Mail: sachsen@vdk.de

Stadt Chemnitz
Gesundheitsamt
Informationsstelle
Am Rathaus 8
09111 Chemnitz

Busbahnhof (B5/C5)
Straße der Nationen 33
09111 Chemnitz

Bahnhofspersonal zur Hilfestellung

Oper Chemnitz (C4)
Städtische Theater Chemnitz g GmbH
Theaterplatz 2
09111 Chemnitz
Tel. 0371 69695

Behindertenparkplätze
Behindertengerechte WC´s
Treppenlift

Stadthalle Chemnitz (D3/D4)
Kultur- und Kongreßzentrum GmbH
Theaterstraße 3
09111 Chemnitz
Tel. 0371 4508-0

Behindertenparkplätze
Aufzug
Behindertengerechte WC´s

Industrie- und Handelskammer 
Südwestsachsen (D4)
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
Tel. 0371 6900-0

Behindertenparkplätze
Aufzug
Behindertengerechte WC´s

Hauptbahnhof (C5/C6)
Bahnhofstraße 1
09111 Chemnitz
Tel. 0371 4505435

Behindertenparkplätze
Aufzug
Behindertengerechte WC´s

Stadtbad Chemnitz (C3/C4)
Mühlenstraße 27
09111 Chemnitz
Tel. 0371 488-5252

Behindertenparkplätze
Aufzug
Behindertengerechte WC´s

Rathaus (E3)
Stadt Chemnitz
Markt 1
09111 Chemnitz
Tel. 0371 488-0

Behindertenparkplätze
Aufzug 
behindertengerechte WC´s
allgemeine Hilfen durch Service-
mitarbeiter

Kunstsammlungen Chemnitz
König-Albert-Museum (C4)
Theaterplatz 1
09111 Chemnitz
Tel. 0371 488-4424

Behindertenparkplätze
Aufzug
Behindertengerechte WC´s

Bürger- und Verwaltungszentrum
Moritzhof Stadt Chemnitz (F3/F4)
Bahnhofstraße 53
09111 Chemnitz
Tel. 0371 488-0

Behindertenparkplätze
Aufzug
Behindertengerechte WC´s

Schauspielhaus Chemnitz (F6)
Zieschestraße 28
09111 Chemnitz
Tel. 0371 6969696

Behindertenparkplatz 
Behindertengerechte WC´s

Synagoge (G2)
Stollberger Straße 28
09119 Chemnitz
Tel. 0371 355970

Behindertenparkplätze
Behindertengerechte WC´s

DAStietz (E4/F4)
Moritzstr 20
09111 Chemnitz
Tel. 0371 4884366

Behindertenparkplätze
Aufzug
Behindertengerechte WC´s

Sozialgericht Chemnitz (E4)
Straße der Nationen 2 - 4
09111 Chemnitz
Tel.  0371 4530

Behindertenparkplätze
Aufzug
Behindertengerechte WC´s

Sächsisches Industriemuseum
Chemnitz (G1)
Zwickauer Straße 119
09112 Chemnitz
Tel. 0371 3676-140

Behindertenparkplätze
Behindertengerechte WC´s
Treppenlift

Liniennetzplan CVAG (Auszug)

Grabungen mit bedeutendem Titel
Schachtelhalm als „Fossil des Jahres 2010” gewürdigt
Das wertvollste Fundstück der Grabun-
gen nach dem Versteinerten Wald
wurde von der Paläontologischen Ge-
sellschaft zum Fossil des Jahres  2010
gekürt: Es handelt sich um einen
Schachtelhalm-Baum aus dem Erdzeit-
alter des Perms, der  vor 290 Millionen
Jahren durch einen Vulkanausbruch
verschüttet und konserviert wurde. Den
mehrfach verzweigten so genannten
Calamiten fanden die Chemnitzer Wis-
senschaftler bereits 2008 in Hilbersdorf
und legten ihn bis zum heutigen Tag auf
einer Länge von zehn Metern frei. 
Das Fundstück schreibt paläobotani-
sche Wissenschaftsgeschichte, denn
der versteinerte Schachtelhalm mit min-

destens zwölf Ästen und Achsen wider-
legt die bisher gängige Annahme, dass
diese Pflanzen im Perm ausschließlich
unverzweigt vorkamen. DieBedeutung
dieser Entdeckung für die Paläobota-
nik und damit die Erforschung und Re-
konstruktion vergangener Ökosysteme
würdigte damit die Paläontologische
Gesellschaft, die sich aus mehr als 1000
internationalen Mitgliedern formiert.
„Dass wir uns gegen eine so starke Kon-
kurrenz durchsetzen konnten, ist ein
Gütesiegel für die Qualität unserer
Funde und die internationale Wert-
schätzung unseres Versteinerten Wal-
des”, so Ronny Rößler, Direktor des Mu-
seums für Naturkunde.  ●



44. Ausgabe 2009, Seite 8

VVeerrggaabbee NNrr.. 1100//0099//116600

a) Name der Vergabestelle (Auf-
traggeber): Zur Angebotsabgabe
auffordernde Stelle: Stadt Chem-
nitz, Zentrale Vergabestelle, Sub-
missionsstelle, Frau Irmscher,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz, Tel.: 0371/488-2380,
Fax: 488-2396, Email:
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de
Den Zuschlag erteilende Stelle:
Stadt Chemnitz, Zentrale Verwal-
tungsdienste, SG Vergabe/Be-
schaffung, Frau Freimuth, Markt 1,
09111 Chemnitz, Tel.: 0371/488-
1035, Fax: 488-1095, Email:
manuela.freimuth@stadt-chemnitz.de
Stelle, bei der die Angebote einzu-
reichen sind: Stadt Chemnitz, Zen-
trale Vergabestelle, Submissions-
stelle, Frau Irmscher, Annaberger

Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371/488-2380, Fax: 488-2396,
Email:
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de
Nachprüfstelle: Allg. Fach-und
Rechtsaufsicht:, Landesdirektion
Chemnitz, Altchemnitzer Straße
41, 09120 Chemnitz, Tel.: 0371/
5320, Fax: 532-1303
b)Vergabeverfahren: Leistungen -
Öffentliche Ausschreibung
c) Art und Ort der Leistung: Aus-
führungsort: Stadtgebiet Chem-
nitz, Ämter und Einrichtungen,
09111 Chemnitz
Art und Umfang der Leistung: Rah-
menvertrag zur Lieferung von
Büromaterial für Ämter und Ein-
richtungen der Stadtverwaltung
Chemnitz.
Zuschlagskriterien: Der Zuschlag
soll auf das wirtschaftlich günstigs-
te Angebot in Bezug auf nachste-

hende Kriterien: 1. Preis / Gewich-
tung 50 %; 2. Servicekennzeichen
/ Gewichtung 50 % erteilt werden.
d)Aufteilung in mehrere Lose: nein
Vergabe der Lose an verschiedene
Bieter: nein
e) Ausführungsfrist: Ausführungs-
frist für den Gesamtauftrag:
/10/09/160: Beginn: 01.02.2010,
Ende: 31.01.2011;
f) Verdingungsunterlagen: Verga-
beunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Stadt Chem-
nitz, Zentrale Vergabestelle, Sub-
missionsstelle, Frau Irmscher,
Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz, Tel.: 0371/488-2380,
Fax: 488-2396, Email:
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de
Anforderung der Verdingungsun-
terlagen: Bis: 12.11.2009
g)Einsicht der Verdingungsunter-
lagen: Stadt Chemnitz, Zentrale
Vergabestelle, Submissionsstelle,
Frau Irmscher, Annaberger Str. 89,

09120 Chemnitz, Tel.: 0371/ 488-
2380, Fax: 488-2396. 
Digital einsehbar: nein
h)Entgelt für Verdingungsunterla-
gen: Vervielfältigungskosten Ge-
samtmaßnahme: 10/09/160: 6,00
EUR; Zahlungsweise: Einzahlungs-
beleg. Zahlungseinzelheiten: An-
forderung der Verdingungsunter-
lagen: schriftlich, bei Versand mit
Kopie des Einzahlungsbeleges
(kein Scheck). Barzahlung bei Ab-
holung möglich. Der Versand er-
folgt nach Vorlage der Kopie des
Einzahlungsbeleges. Verspätet
eingehende Anforderungen wer-
den nicht berücksichtigt. Anforde-
rung bis: 12.11.2009; Abholung/
Versand ab: 19.11.2009. Öffnungs-
zeiten. Stadt Chemnitz Submissi-
onsstelle Montag - Mittwoch 8.30
- 12.00 Uhr, Donnerstag 8.30 -
12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Zahlungsempfänger: Stadt Chem-
nitz, Stadtkassenamt

Kreditinstitut: Sparkasse Chemnitz
Kontonummer: 3501007506
Bankleitzahl: 87050000
Verwendungszweck: 40.01222.1,
10/09/160
Lieferform: Papier, Internet: nein
i) Ablauf der Angebotsfrist: 
04.12.2009, 10.00 Uhr
k) Sicherheitsleistung: keine
l) Zahlungsbedingungen: siehe
Verdingungsunterlagen
m) Eignungsnachweise: Zum Nach-
weis seiner Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit hat
der Bieter Angaben zu machen
gemäß § 7 Nr. 4 VOL/A - Referen-
zen der letzten 3 Jahre zu gleichar-
tigen Beschaffungsvorhaben –
Muster zu Testzwecken
n)Ablauf der Zuschlags- und Bin-
defrist: 27.01.2010
o)Der Bewerber unterliegt mit der
Abgabe seines Angebots auch den
Bestimmungen über nicht berück-
sichtigte Angebote (§ 27).

Öffentliche Ausschreibung
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Der Stadtrat der Stadt Chemnitz hat
in seiner Sitzung am 16.September
2009 mit Beschluss Nr. B-067/2009
beschlossen, die Entgeltordnung für
die Überlassung von Instrumenten
von der Städtischen Musikschule

Chemnitz vom 13.11.2002, (Be-
schluss des Stadtrates Nr.
B.284/2002 vom 06.11.2002, öffent-
lich bekannt gemacht im Chemnitzer
Amtsblatt Nr. 47/02 am 20.11.2002)
wie folgt zu ändern:

§§ 11

Die in § 2 der Entgeltordnung auf-
geführten Entgelte werden wie
folgt geändert:

Änderung der Entgeltordnung für die Überlassung von 
Instrumenten von der Städtischen Musikschule Chemnitz

Überlassung von Musikinstru-
menten  bzw. Zubehör mit
einem Anschaffungswert von

TTaarriiffhhööhhee iinn EEuurroo

Ausleihe bis 1 Jahr Ausleihe bis 2 Jahre Ausleihe über 2 Jahre

Pro Jahr Pro Monat Pro Jahr Pro Monat Pro Jahr Pro Monat

BBiiss zzuu 225500,,0000 EEuurroo 102,00 8,50 120,00 10,00 156,00 13,00

ÜÜbbeerr 225500,,0000 EEuurroo 
bbiiss 550000,,0000 EEuurroo 120,00 10,00 144,00 12,00 180,00 15,00

ÜÜbbeerr 550000,,0000 EEuurroo 180,00 15,00 204,00 17,00 240,00 20,00

§§ 22
IInn--KKrraafftt--TTrreetteenn

Die Änderungen der Entgeltord-
nung für die Überlassung von In-
strumenten von der Städtischen
Musikschule Chemnitz treten am
1. Februar 2010 in Kraft. Gleichzei-

tig treten die in § 2 der Entgeltord-
nung für die Überlassung von In-
strumenten von der Städtischen
Musikschule Chemnitz vom
13.11.2002, (Beschluss des Stadt-
rates Nr. B.284/2002 vom
06.11.2002, öffentlich bekannt ge-
macht im Chemnitzer Amtsblatt Nr.

47/02 am 20.11.2002) geregelten
Entgelte außer Kraft.

Chemnitz, den 14.10.2009

Oberbürgermeisterin
(Dienstsiegel)

Das Stadtplanungsamt beauftragte
im September 2009 das For-
schungsinstitut Analyse & Kon-
zepte mit der Erstellung einer Stu-
die zur Abschätzung des künftigen
Wohnraumbedarfs in Chemnitz.
Diese Studie wird die aktuelle
Struktur der Wohnungsnachfrage,
differenziert nach Marktsegmenten
und Nutzergruppen analysieren,
ihre zukünftigen Entwicklungen in
qualitativer und quantitativer Hin-
sicht abschätzen und sich daraus

ergebende Handlungsnotwendigen
und -empfehlungen ableiten.
Um die Beweggründe der Men-
schen, die in den letzten Monaten
nach Chemnitz gezogen sind, zu er-
fahren, wird das Stadtplanungsamt
im Rahmen der Studie in den näch-
sten Tagen insgesamt 1.350 Frage-
bögen an stichprobenartig ermit-
telte, zugezogene Mitbürgerinnen
und Mitbürger versenden.
Wir bitten Sie, liebe Neubürger von
Chemnitz um Ihre Mithilfe, in dem

Sie sich an unserer Zuwandererbe-
fragung beteiligen. Bitte senden
Sie den Fragebogen ausgefüllt mit
Hilfe des beigefügten Rückum-
schlages an das Stadtplanungs-
amt Chemnitz zurück. Die Teil-
nahme an der Befragung ist
selbstverständlich freiwillig und
die Auswertung der Ergebnisse er-
folgt völlig anonym. Alle Angaben
werden streng vertraulich behan-
delt und unterliegen den Daten-
schutzbestimmungen.

Zuwandererbefragung  durch das Stadtplanungsamt

Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) wird hiermit bekannt
gegeben, dass der Entwurf der
Haushaltssatzung der Stadt Chem-
nitz für das Haushaltsjahr 2010 in
der Zeit vom 5. November 2009 bis
13. November 2009 im Bürger- und

Verwaltungszentrum Moritzhof,
Bahnhofstraße 53, Zimmer 609 zu
folgenden Zeiten öffentlich aus-
liegt: 
Montag bis Freitag, 08:30 bis 12:00
Uhr und zusätzlich Dienstag und
Donnerstag, 13:30 bis 18:00 Uhr. 
Einwohner und Abgabepflichtige

können bis zum 25. November 2009
Einwendungen gegen den Entwurf
erheben. 

Chemnitz, den 29. Oktober 2009

BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin

Bekanntgabe über die Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung
der Stadt Chemnitz für das Haushaltsjahr 2010 der Stadt Chemnitz
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Auf Grund des § 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) vom 21. April 1993
(SächsGVBl. Seite 301, ber.
SächsGVBl. S. 445), in der Fassung
der Bekanntmachung vom
18.03.2003 (SächsGVBl. S. 55,
159), zuletzt geändert durch Arti-
kel 10 des Gesetzes zur Neuord-
nung der Sächsischen Verwaltung
vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl.
S. 138, 158) hat der Stadtrat der
Stadt Chemnitz in seiner Sitzung
am 16. September 2009 mit Be-
schluss-Nr. B-040/2009 nachfol-
gende Satzung beschlossen:

§§ 11
GGeellttuunnggssbbeerreeiicchh

Diese Satzung gilt für die Städti-
sche Musikschule Chemnitz der
Stadt Chemnitz.

§§ 22
BBeennuuttzzuunngg

(1) Die Städtische Musikschule
Chemnitz ist eine öffentliche Ein-
richtung der Stadt Chemnitz.
(2) Jedermann ist im Rahmen die-
ser Satzung berechtigt, die Städti-
sche Musikschule Chemnitz auf öf-
fentlich-rechtlicher Grundlage zu
benutzen.

§§ 33
AAuuffggaabbeenn

(1) Die Städtische Musikschule
Chemnitz hat die Aufgabe, Kinder,
Jugendliche und Erwachsene zu ei-
genem Musizieren anzuregen, ei-
nen qualitativ hochwertigen Fach-
unterricht in Musik (instrumental,
vokal, Ensemble, Musiktheorie)
anzubieten und damit die Möglich-
keit zu eröffnen, am Musizieren,
auch Laienmusizieren, teilzuneh-
men.
(2) Zu ihrer Aufgabe gehört die mu-
sikalische Elementarerziehung,
der Tanz, das Vermitteln instru-
mentaler und vokaler Fähigkeiten
und Fertigkeiten, um gemeinsam
in einem Ensemble zu musizieren
ebenso wie die Begabtenfindung
und Begabtenförderung und die
Vorbereitung auf ein musikali-
sches Berufsstudium (studienvor-
bereitende Abteilung).
(3) Die Städtische Musikschule
Chemnitz ist Mitglied im Verband
deutscher Musikschulen e. V. Ihre
Schülerinnen und Schüler werden
nach erprobten Rahmenlehrplä-
nen des Verbandes deutscher Mu-
sikschulen e. V. unterrichtet.

§§ 44
SScchhuulljjaahhrr

(1) Das Schuljahr beginnt am 1. Au-
gust und endet am 31. Juli des dar-
auf folgenden Jahres.
Es ist in zwei Schulhalbjahre ge-
teilt:
1. Halbjahr vom 01.08. bis 31.01.
2. Halbjahr vom 01.02. bis 31.07.
(2) Die Ferien- und Feiertagsord-
nung der öffentlichen allgemein-
bildenden Schulen des Freistaates
Sachsen gilt auch für die Städti-
sche Musikschule Chemnitz.

§§ 55
GGeebbüühhrreenn

Für die Teilnahme am Unterricht
werden Gebühren nach der Ge-
bührensatzung der Stadt Chemnitz
für die Städtische Musikschule
Chemnitz erhoben.

§§ 66
LLeehhrrmmiitttteell//NNuuttzzuunnggsseennttggeelltt

(1) Für die Beschaffung von Lehr-
mitteln (Instrumente, Noten usw.)
haben die Schülerinnen/Schüler
Sorge zu tragen. Im Rahmen der
vorhandenen Bestände der Städti-
schen Musikschule Chemnitz kön-
nen Instrumente zur Nutzung über-
lassen werden. Die Nutzungsdauer
beträgt im Regelfall ein Schuljahr.
Während dieser Zeit haftet der 
Nutzer/die Nutzerin für das Instru-
ment und dessen Zustand. Der Ab-
schluss einer Haftpflichtversiche-
rung wird dem Gebührenschuldner
empfohlen.
(2) Die Nutzung der Musikinstru-
mente wird durch einen gesonder-
ten Vertrag geregelt.
(3) Das Nutzungsentgelt für die
Überlassung von Musikinstrumen-
ten wird in der „Entgeltordnung für
die Überlassung von Instrumenten
von der Städtischen Musikschule
Chemnitz” festgelegt.

§§ 77
AAnn--,, AAbb-- uunndd UUmmmmeelldduunnggeenn

(1) An- und Abmeldungen bedür-
fen der Schriftform und sind an die
Städtische Musikschule Chemnitz
zu richten. Bei Minderjährigen ist
die schriftliche Zustimmung ei-
nes/einer gesetzlichen Vertre-
ters/Vertreterin erforderlich. An-,
Ab- und Ummeldungen werden
erst durch die Bestätigung der
Städtischen Musikschule Chem-
nitz zu dem in dem Vertrag bzw.
der Kündigung genannten Zeit-
punkt rechtswirksam (Vertrag, Än-
derungsvertrag, Kündigungsbe-
stätigung).
(2) Die Anmeldungen werden nach
ihrem Eingangsdatum bearbeitet.
Ausnahmen sind bei Förder-
schülern möglich, um einen zeit-
nahen Anschluss am Unterricht zu
gewähren.
(3) Abmeldungen und Unterrichts-
veränderungen sind grundsätzlich
nur zum 31.01. oder zum 31.07.
möglich und müssen der Städti-
schen Musikschule Chemnitz form-
los spätestens zwei Monate vorher

schriftlich zugegangen sein. Er-
folgt keine Abmeldung, verlängert
sich der Vertrag automatisch je-
weils um ein weiteres Schuljahr.
Ausnahmen können bei einem
Pädagogenwechsel zugelassen
werden.
(4) Abweichend vom § 7 Abs. 3
können der Babykurs und die An-
gebote für Senioren zum Monats-
ende beendet werden. Die Abmel-
dung muss schriftlich bis zum 5.
eines Monats vorliegen.
(5) Während des Schuljahres ist
eine Abmeldung nur aus folgenden
Gründen zulässig:
- Aufnahme eines Hochschulstu-

diums
- längere als zweimonatige Erkran-

kung des Schülers/der Schülerin
- Wegzug aus dem Stadtgebiet
- Beginn einer Berufsausbil-

dung/Arbeitsaufnahme
- Einberufung zum Grundwehr-

dienst bzw. Zivildienst
- Schwangerschaft
Eine Abmeldung aus diesen Grün-
den ist jeweils zum Monatsende
unter Einreichen geeigneter Unter-
lagen möglich. Die Gebühren sind
bis zu dem in der Abmeldebestäti-
gung genannten Termin zu entrich-
ten. Ein Monat wird mit 1/12 der
Jahresgebühr berechnet.

§§ 88
PPrroobbeezzeeiitt

Die Probezeit beträgt zwei Monate.
Sie beginnt mit dem ersten Unter-
richtstag.

§§ 99
UUnntteerrrriicchhtt

(1) Die Aufteilung der Schülerin-
nen/Schüler auf die entsprechen-
den Lehrkräfte erfolgt durch die
Schulleitung. Nebenabreden über
den Unterricht bei einer bestimm-
ten Lehrkraft sind nicht möglich.
Der Unterrichtsplatz ist nicht über-
tragbar.
(2) Der Unterricht wird unter
Berücksichtigung des § 4 Abs. 2 in
jedem Fach einmal wöchentlich er-
teilt. In begründeten Ausnahme-
fällen kann der Unterricht in Ab-
stimmung mit der Schulleitung
14-tägig in Doppelunterrichtsein-
heiten erteilt werden. Er findet in
der Städtischen Musikschule
Chemnitz sowie in Kindertages-
stätten statt. Bei Bedarf kann er
auch in anderen geeigneten Räu-
men durchgeführt werden.
Die Unterrichtsstunden dauern in
den 
Grundfächern: 
45 Minuten
Hauptfächern: 
30 oder 45 Minuten
Tanz: 60 Minuten
Kurse: 60 Minuten 
Ergänzungsfächern: 
45, 60, 90 oder 120 Minuten
(3) Ein Ausschluss vom Unterricht
kann im Einzelfall bei vorliegenden
wichtigen Gründen (z. B. Nichtzah-
lung der Gebühr, dauerhaftes un-
entschuldigtes Fernbleiben vom
Unterricht, Verstoß gegen diese
Satzung, gegen die Gebührensat-

zung der Stadt Chemnitz für die
Städtische Musikschule Chemnitz)
durch die Städtische Musikschule
Chemnitz vorgenommen werden.
Die Gebühren sind bis zum Ende
des Monats zu entrichten, in dem
der Ausschluss erfolgt.
(4) Für die Städtische Musikschule
Chemnitz besteht die Möglichkeit,
unabhängig von § 7 Abs. 3 aus
pädagogischen Gründen (effekti-
verer Unterricht im Interesse der
Schülerinnen/Schüler) oder Kapa-
zitätsgründen (Langzeiterkrankun-
gen, unvorhergesehenes Aus-
scheiden von Pädagogen) zum
Ende eines Monats Unterrichtsfor-
men zu verändern oder den Unter-
richtsvertrag zu kündigen. Alle Ver-
änderungen zur Unterrichtsform
müssen den Schülerinnen/
Schülern bzw. deren gesetzlichen
Vertreterinnen/Vertretern schrift-
lich zugehen. Kann die veränderte
Unterrichtsform von der Schüle-
rin/dem Schüler/dem gesetzli-
chen/der gesetzlichen Vertreter/
Vertreterin nicht akzeptiert wer-
den, besteht auch für sie/ihn/die
gesetzliche/den gesetzlichen Ver-
treterin/Vertreter ein Kündigungs-
recht zum Ende des Monats.
(5) Verändert sich während des
Schuljahres die Teilnehmerzahl
bei Gruppenunterricht, so dass die
Gebührenhöhe berührt wird, und
kann die ursprüngliche Anzahl von
Schülerinnen/Schülern nicht wie-
derhergestellt werden, so ist ab
Beginn des nächsten Halbjahres
die Gebühr zu zahlen, die sich aus
der tatsächlichen Teilnehmerzahl
ergibt, falls das Benutzungsver-
hältnis nicht ohnehin per Ummel-
dung geändert oder per Abmel-
dung beendet ist.
(6) Schülerinnen/Schüler der
Städtischen Musikschule Chem-
nitz sind verpflichtet, an den Ver-
anstaltungen/Konzerten der Städ-
tischen Musikschule Chemnitz und
deren Vorbereitung teilzunehmen,
sofern sie für diese Teilnahme aus-
gewählt werden. Dies ist Bestand-
teil des Unterrichtes.
(7) Die Schülerinnen/Schüler sind
verpflichtet, den Unterricht regel-
mäßig zu besuchen.

§§ 1100
LLeeiissttuunnggeenn

(1) Zum Ende eines jeden Schuljah-
res bzw. beim Ausscheiden/Aus-
schluss wird jedem Schüler/ jeder
Schülerin der Unter-, Mittel- und
Oberstufe die Teilnahme und sein
derzeitiger Ausbildungsstand
schriftlich bestätigt.
(2) Die Schülerinnen/Schüler ha-
ben die Möglichkeit, Prüfungen für
den Erwerb von Teil und Endab-
schlüssen entsprechend den Vor-
gaben des Verbandes Deutscher
Musikschulen e. V. bzw. der fach-
bereichsbezogenen Prüfungsord-
nung abzulegen. Dazu ist die Be-
legung des Ergänzungsfaches
„Musiktheorie“ nachzuweisen.
Für Abschlüsse in der Mittel- und
Oberstufe muss zusätzlich das Er-
gänzungsfach „Gemeinschaftsmu-
sizieren“ belegt werden.

§§ 1111
SSttuuddiieennvvoorrbbeerreeiitteennddee AAbbtteeiilluunngg

(1) Die Aufnahme zur Studienvor-
bereitenden Abteilung (SVA) er-
folgt jeweils zu Beginn eines Schul-
jahres.
(2) Die Aufnahme erfordert ein Vor-
spiel vor einer Fachjury, die nach
den vom Verband Deutscher Mu-
sikschule e. V. empfohlenen Krite-
rien die Leistungen beurteilt.
(3) Nach erfolgter Aufnahme in die
Studienvorbereitende Abteilung
der Städtischen Musikschule
Chemnitz sind die Schülerinnen/
Schüler verpflichtet, sowohl an
den Hauptfächern als auch an den
Ergänzungsfächern (Musiktheo-
rie/Gehörbildung) und am Ensem-
bleunterricht (z. B. Chor oder Or-
chester) teilzunehmen. Ihre
Teilnahme an mindestens zwei
Konzerten der Musikschule pro
Schuljahr ist Pflicht.

§§ 1122
SSttaattuuss ddeess EElltteerrnnsspprreecchheerrrraatteess

(1) Zur Förderung der Zusammen-
arbeit zwischen Städtischer Musik-
schule, Schulträger, Eltern und
Schüler/innen besteht ein Eltern-
sprecherrat. Der Elternsprecherrat
übt gegenüber der Musikschule
und dem Schulträger eine bera-
tende Funktion aus und vertritt die
Interessen der Schüler/innen und
Eltern gegenüber dem Schulträger.
Er gibt sich auf der Grundlage der
Satzung der Stadt Chemnitz über
die Benutzung der Städtischen
Musikschule Chemnitz eine Ge-
schäftsordnung.
(2) Bei Maßnahmen, welche die
Grundkonzeption der Städtischen
Musikschule Chemnitz verändern
oder bei beabsichtigten Änderun-
gen der Gebührensatzung der
Stadt Chemnitz für die Städtische
Musikschule Chemnitz, hat der El-
ternsprecherrat rechtzeitig vor Be-
schlussfassung ein Anhörungs-
recht.
(3) Der Elternsprecherrat hat ein
Informationsrecht. Die Direkto-
rin/Der Direktor informiert minde-
stens zweimal pro Schuljahr den
Elternsprecherrat über die aktuelle
Entwicklung der Städtischen Mu-
sikschule.

§§ 1133
IInn--KKrraafftt--TTrreetteenn

Diese Satzung tritt am 1. Februar
2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Satzung der Stadt Chemnitz über
die Benutzung der Städtischen
Musikschule Chemnitz vom 13. No-
vember 2002 (Beschluss-Nr. B-
283/2002) des Stadtrates vom
6. November 2002 sowie die Erste
Änderungsatzung über die Be-
nutzung der Städtischen Musik-
schule Chemnitz (Beschluss-Nr.
B-346/2003) des Stadtrates vom
24. November 2003 außer Kraft.

Chemnitz, den 14.10.2009

Oberbürgermeisterin
(Dienstsiegel)

Satzung der Stadt Chemnitz über die Benutzung der Städtischen Musikschule Chemnitz
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Auf Grund des § 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) vom 21. April 1993
(SächsGVBl. Seite 301, ber.
SächsGVBl. S. 445), in der Fassung
der Bekanntmachung vom
18.03.2003 (SächsGVBl. S. 55,
159), zuletzt geändert durch Arti-
kel 10 des Gesetzes zur Neuord-
nung der Sächsischen Verwaltung
vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl.
S. 138, 158) hat der Stadtrat der
Stadt Chemnitz in seiner Sitzung
am 16. September 2009 mit Be-
schluss-Nr. B-070/2009 nachfol-
gende Satzung beschlossen:

§§ 11
GGeebbüühhrreennttaattbbeessttaanndd

Die Städtische Musikschule Chem-
nitz ist eine öffentliche Einrichtung
der Stadt Chemnitz. Für die Teil-
nahme am Musik- und Tanzunter-
richt an der Städtischen Musik-
schule Chemnitz werden Gebühren
nach Maßgabe dieser Satzung er-
hoben.

§§ 22
GGeebbüühhrreennsscchhuullddnneerr

Schuldner/Schuldnerin der Ge-
bühren ist, wer einen Unterrichts-
vertrag mit der Städtischen Musik-
schule Chemnitz abschließt. Zur
Zahlung sind die gesetzlichen Ver-
treter/Vertreterinnen der Schüle-
rinnen/Schüler, bei deren Voll-
jährigkeit sie selbst verpflichtet.
Mehrere Gebührenschuldner/
Schuldnerinnen haften als Ge-
samtschuldner.

§§ 33
GGeebbüühhrreennmmaaßßssttaabb

Die Gebührenhöhe bemisst sich
nach der Art der Unterrichtsform,
Dauer des Unterrichts und der An-
zahl der Schüler/Schülerinnen.

§§ 44
BBeeaarrbbeeiittuunnggssggeebbüühhrreenn

(1) Als Bearbeitungsgebühr für die
Aufnahme wird für jede Schüle-
rin/jeden Schüler ein Betrag in
Höhe von 7,00 Euro erhoben. Die-
ser wird mit dem Gebührenbe-
scheid erhoben und fällig. 
(2) Für Prüfungen, die von exter-
nen Schülerinnen und Schülern ab-
gelegt werden, wird eine Gebühr
in Höhe von 25,00 Euro erhoben.

§§ 55
GGeebbüühhrreennhhööhhee

Unterrichtsgebühren pro Schüler/
Schülerin
Jahr/EUR; Monat/EUR; Unter-
richtsstunde/EUR

II.. EElleemmeennttaarree MMuussiikkeerrzziieehhuunngg
PPiieeppmmaattzzkkuurrss (mit Begleitperson)

ab 6 Kinder/45 Minuten (ab 18 Mo-
nate bis zur Vollendung des 4. Le-
bensjahres)
168,00; 14,00; 3,50
MMuussiikkaalliisscchhee FFrrüühheerrzziieehhuunngg
ab 8 Kinder/45 Minuten (ab 4 Jahre
bis zur Vollendung des
6. Lebensjahres)
168,00; 14,00; 3,50
MMuussiikkaalliisscchhee GGrruunnddaauussbbiilldduunngg
ab 8 Kinder/45 Minuten (ab 6 Jahre
bis zur Vollendung des
8. Lebensjahres)
168,00; 14,00; 3,50
BBaabbyykkuurrss ((mmiitt BBeegglleeiittppeerrssoonn))
ab 6 Kinder/45 Minuten (ab 4 Mo-
nate bis 18 Monate)
168,00; 14,00; 3,50

IIII.. IInnssttrruummeennttaall-- uunndd VVookkaalluunntteerrrriicchhtt
(Dauer: ein Schuljahr)
Einzelunterricht 30 Minuten 
360,00; 30,00; 7,50
Einzelunterricht 45 Minuten 
504,00; 42,00; 10,50
Partnerunterricht 45 Minuten 
288,00; 24,00; 6,00
Gruppenunterricht 
ab 3 Schüler/45 Min. 
204,00; 17,00; 4,25
Instrumentenkarussell 
ab 3 Schüler/45 Min.
204,00; 17,00; 4,25

IIIIII.. TTaannzzuunntteerrrriicchhtt
Gruppenunterricht, 60 Minuten 
ab 3 Schüler/Schülerinnen 
240,00; 20,00; 5,00

IIVV.. EEnnsseemmbbllee-- uunndd EErrggäännzzuunnggssffääcchheerr
für Schüler/Schülerinnen ohne in-
strumentalem oder vokalem Haupt-
fach (Für Schüler/Schülerinnen mit
instrumentalem oder vokalem
Hauptfach wird die Gebühr mit der
Gebühr für den Instrumental- bzw.
Vokalunterricht abgegolten)
60,00; 5,00; 1,25

VV.. KKuurrssee mmiitt bbeeggrreennzztteerr DDaauueerr
(z. B. Liedbegleitung „Gitarre“,
„Jazz-Improvisation“ u. a.)
Mind. 4 Schüler/Schülerinnen 60 Minuten
240,00; 20,00; 5,00
5/6 Schüler/Schülerinnen 60 Minuten 
192,00; 16,00; 4,00
7/8 Schüler/Schülerinnen 60 Minuten
144,00; 12,00; 3,00
Über Angebote und Dauer ent-
scheidet die Schulleitung.

VVII.. SScchhnnuuppppeerrssttuunnddeenn
Die Gebühren für Schnupperstun-
den werden entsprechend der Ge-
bühr je Unterrichtsstunde im § 5,
Pkt. I-IV bemessen. Über die Ange-
bote und Anzahl der Schnupper-
stunden entscheidet die Schullei-
tung.

§§ 66
HHaauupptt-- bbzzww.. EErrggäännzzuunnggssffääcchheerr

(1) Zu den Hauptfächern gehören:
Akkordeon, Blockflöte, Fagott, Ge-
sang, Gitarre, Harfe, DJ-Unterricht,
E-Gitarre, Bassgitarre, Keyboard,
Klarinette, Klavier, Kontrabass,
Mandoline, Oboe, Orgel, Posaune,
Querflöte, Saxophon, Schlagzeug,
Tenorhorn, Trompete, Viola, Vio-
line, Violoncello, Waldhorn und Zi-
ther, Stimmbildung, Sprecherzie-
hung, Musik mit Computer
(2) Zu den Ergänzungsfächern
gehören: Musiktheorie und Gehör-
bildung, Komposition, Kammer-
musik, Sing- und Spielkreise, Kin-
der- und Kammer- und Jazzchor,
Ensemble, verschiedene Orchester 
(3) Die Voraussetzung für die Ein-

richtung und Beibehaltung eines
Haupt- bzw. Ergänzungsfaches ist
die Teilnehmerzahl, welche sich an
pädagogischen Gesichtspunkten
orientiert. Die Festsetzung erfolgt
durch die Schulleitung der Städti-
schen Musikschule Chemnitz.
(4) Unterricht mit Korrepetition
(Klavierbegleitung) wird über das
gesamte Schuljahr für alle Schüle-
rinnen/Schüler angeboten und
kann je nach Kapazität und Bedarf
(Vorspiel, Prüfungen, Konzerte) er-
teilt werden.

§§ 77
EEnnttsstteehhuunngg ddeerr GGeebbüühhrreenn

(1) Die Gebührenschuld entsteht
mit Vertragsabschluss.
(2) Die Unterrichtsgebühren bezie-
hen sich jeweils auf ein Schuljahr
entsprechend § 4 der Satzung der
Stadt Chemnitz über die Benut-
zung der Städtischen Musikschule
Chemnitz. Bei Anmeldungen im
laufenden Schuljahr erstrecken sie
sich auf den Zeitraum des 1. des
Monats, für den die Anmeldung
gelten soll, bis zum Ende des
Schuljahres. Ein Monat wird mit
1/12 der Jahresgebühr berechnet.
(3) Bei Abmeldung während des
Schuljahres entsprechend § 7 Abs.
4 der Satzung der Stadt Chemnitz
über die Benutzung der Städtische
Musikschule Chemnitz sind die Ge-
bühren bis zu dem in der schriftli-
chen Abmeldebestätigung der
Städtischen Musikschule Chem-
nitz genannten Termin zu entrich-
ten. Ein Monat wird mit einem
Zwölftel der Jahresgebühr berech-
net.
(4) Bei Abmeldung während der
Probezeit entsprechend § 8 der
Satzung der Stadt Chemnitz für die
Städtische Musikschule Chemnitz
sind die Gebühren bis zum Ende
des Monats zu entrichten, in dem
die fristgemäße Abmeldung wirk-
sam wird.
(5) Wird der Schüler/die Schülerin
nicht oder nicht fristgemäß abge-
meldet, ist die Gebühr auch dann
zu entrichten, wenn der Schüler/
die Schülerin dem Unterricht fern-
bleibt.

§§ 88
FFäälllliiggkkeeiitt

(1) Die Gebühr ist nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheides je-
weils zur Hälfte zum 15.10. und
15.03. fällig.
(2) Soweit die Gebührenbescheide
nach einem dieser Fälligkeitster-
mine bekannt gegeben werden, ist
die jeweilige Gebühr 14 Tage nach
Bekanntgabe fällig.

§§ 99
EErrwwaacchhsseenneennzzuusscchhllaagg

Volljährige mit eigenem Einkom-
men zahlen einen Zuschlag in Höhe
von 35 % zur den unter § 5 festge-
setzten Gebühren. Eine Befreiung
des Erwachsenenzuschlages wird
bei Schülerinnen /Schülern, ohne
eigenes Einkommen, bis zum voll-
endeten 27. Lebensjahr mit Vor-
lage geeigneter Unterlagen (Schul-
bescheinigung, Studienbescheinigung
je Semester) auf schriftlichen An-
trag ab dem Monat der Vorlage ge-
währt.

§§ 1100
GGeebbüühhrreenneerrmmääßßiigguunngg

(1) Es kann nur jeweils eine der in
§ 10 Abs. 2 aufgeführten Ermäßi-
gungen in Anspruch genommen
werden. Maßgeblich ist hierbei die
für den Teilnehmer kostengünstig-
ste Ermäßigung.
(2) AA SSoozziiaalleerrmmääßßiigguunngg:: Bei Vor-
lage des Chemnitzpasses/Chem-
nitzpasses A, ausgestellt auf die
Schülerin/den Schüler bzw. bei
minderjährigen Schülerinnen/
Schülern auf deren/dessen ge-
setzliche Vertreter/ Vertreterin-
nen, wird auf Antrag eine 75%ige
Ermäßigung gewährt. Die Ermäßi-
gung gilt ab dem Monat der Vor-
lage des schriftlichen Antrages und
des Chemnitzpasses/Chemnitz-
passes A. Die Ermäßigung wird für
die Belegung eines Hauptfaches,
pro Schülerin/Schüler für den Zeit-
raum des Ermäßigungsanspruchs,
längstens jedoch für ein Schuljahr,
gewährt. Mit Beginn eines neuen
Schuljahres ist die Ermäßigung er-
neut zu beantragen und die An-
spruchsvoraussetzung nachzuwei-
sen.
BB FFaammiilliieenneerrmmääßßiigguunngg:: Wenn aus
einer Familie mehrere Kinder bis
zum vollendeten 27. Lebensjahr
am Unterricht teilnehmen, werden
ab dem Monat der Vorlage eines
schriftlichen Antrages folgende Er-
mäßigungen der vollen Gebühr ge-
währt:
bei 2 Kindern: 10 % je Kind
bei 3 Kindern: 20 % je Kind
ab 4 Kinder: 30 % je Kind
Bei Gruppenunterricht Elternteil
und Kind (bis zur Vollendung des
27. Lebensjahres) entfällt, ab der
Vorlage eines schriftlichen Antra-
ges, der Erwachsenenzuschlag.
CC MMeehhrrffääcchheerreerrmmääßßiigguunngg:: Bei der
Belegung von mindestens zwei
Fächern wird ab Vorlage eines
schriftlichen Antrages für jedes ge-
bührenpflichtige Fach eine Ermäßi-
gung von 20 % gewährt.
DD FFöörrddeerruunngg vvoonn SScchhüülleerriinnnneenn//
SScchhüülleerrnn iinn ddeerr SSttuuddiieennvvoorrbbeerreeii--
tteennddeenn AAbbtteeiilluunngg:: Für Schülerin-
nen/Schüler, die nach der Satzung
der Städtischen Musikschule
Chemnitz Mitglied in der Studien-
vorbereitenden Abteilung sind,
wird zusätzlicher Förderunterricht
im Hauptfach mit 100%iger Ge-
bührenermäßigung angeboten.
Für ein weiteres Fach gibt es eine
Ermäßigung von 50%. Die Ermäßi-
gungen werden ab dem Monat der
Vorlage eines schriftlichen Antra-
ges gewährt. Eine Kombination der
Ermäßigung A und D können ent-
gegen des § 10 Abs. 1 zugelassen
werden.
EE FFöörrddeerruunngg sseelltteenn ggeessppiieelltteerr IInn--
ssttrruummeennttee:: Selten gespielte und
somit förderungswürdige Instru-
mente werden schuljahresweise
durch die Schulleitung festgelegt.
Für diese instrumentalen Haupt-
fächer wird automatisch in dem
festgelegtem Schuljahr eine
50%ige Gebührenermäßigung ge-
währt.
FF FFöörrddeerruunngg iimm BBeerreeiicchh ddeerr BBeehhiinn--
ddeerrtteennaauussbbiilldduunngg::
Schwerbehinderte/Behinderte
Schülerinnen/Schüler, unabhän-
gig von der Art der Behinderung,
die im instrumentalen oder voka-
len Hauptfach bzw. am Ergän-
zungsunterricht teilnehmen, erhal-
ten eine Ermäßigung von 50%. Die
Ermäßigung gilt ab dem Monat der
Vorlage des schriftlichen Antrages
und des Schwerbehindertenaus-
weises.

GG FFöörrddeerruunngg ddeerr EEnnsseemmbblleeaarrbbeeiitt::
Wenn Schülerinnen/Schüler, wel-
che kein Hauptfach belegen, durch
ihre Mitwirkung die musikalische
und öffentlichwirksame Arbeit der
Ensembles unterstützen, können
für diese die Gebühren des Ergän-
zungsfaches um 50 % ermäßigt
werden. Die Ermäßigung gilt ab
dem Monat der Vorlage eines
schriftlichen Antrages.
HH VVoonn ddeerr EErrmmääßßiigguunngg ssiinndd aauussggee--
sscchhlloosssseenn::
a) die Unterrichtsgebühr für Unter-
richt im Ergänzungsfach ohne Teil-
nahme am Unterricht in einem
Hauptfach
b) die Unterrichtsgebühr für die
Teilnahme an Kursen
c) Instrumentenkarussell

§§ 1111
UUnntteerrrriicchhttssvveerrssääuummnniiss//AAuussffaallll

(1) Versäumt ein/e Schüler/in den
Unterricht, so hat er/sie weder An-
spruch auf Nachholen der Stunden
noch auf Gebührenerstattung.
(2) Bei Krankheit der Schülerin/
des Schülers länger als 4 Wochen
in Folge können Unterrichtsge-
bühren auf Antrag erstattet bzw.
verrechnet werden, sofern eine
ärztliche Bescheinigung vorliegt.
Dieser Anspruch erlischt 4 Wochen
nach Wiederaufnahme des Unter-
richts.
(3) In besonderen Fällen kann auf
einen schriftlichen und begründe-
ten Antrag 3 Wochen im Voraus
eine Beurlaubung der Schülerin/
des Schülers für max. 3 Monate er-
folgen. Für die Zeit der Beurlau-
bung wird keine Gebühr erhoben.
Bei Wiederaufnahme des Unter-
richts besteht kein Anspruch auf
dieselbe Lehrkraft. Beurlaubun-
gen, länger als 3 Monate, erfordern
eine Ab- und Neuanmeldung.
(4) Ausgefallener Unterricht, der
durch die Städtische Musikschule
zu vertreten ist, wird nach Mög-
lichkeit nachgeholt.

§§ 1122
VVeerrffaahhrreenn bbeeii NNiicchhttzzaahhlluunngg

Rückständige Benutzungsge-
bühren werden nach den Vorschrif-
ten des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes für den
Freistaat Sachsen (SächsVwVG) in
der Fassung der Bekanntmachung
vom 10. September 2003
(SächsGVBl. S. 614, ber. in
SächsGVBl. S. 913), geändert durch
Artikel 25 des Gesetzes zur Neuord-
nung der Sächsischen Verwaltung
vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl.
S. 138) bzw. in der jeweils gültigen
Fassung beigetrieben.

§§ 1133
IInn--KKrraafftt--TTrreetteenn

Die Gebührensatzung der Stadt
Chemnitz für die Städtische Musik-
schule Chemnitz tritt am 1. Februar
2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Gebührensatzung der Stadt Chem-
nitz für die Städtische Musikschule
Chemnitz vom 13.11.2002 (Be-
schluss-Nr. B-285/2002 des Stadt-
rates vom 06.11.2002, öffentlich
bekannt gemacht im Amtsblatt Nr.
47/02) außer Kraft.

Chemnitz, den 14.10.2009

Oberbürgermeisterin
(Dienstsiegel)
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